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Notwendigkeit der Verteidigung bei
drohendem Bewährungswiderruf
StPO 5 14o Abs, 2

Ob wegen der Schwere der drohenden Rechtsfolgen die
Mitwirkung eines Verteidigers geboten ist, bestimmt sich

nicht lediglich nach der im konkreten Verfahren zu er-
wanenden Rechtsfolge, sondern es haben auch sonstige
schweiwiegende Nachteile wie bspw. ein drohender Be-

währungswiderruf in die Entscheidung mit einzufließen.
Droht dem Beschuldigten insg. ein erhebliches Strafübel
und erscheint ein Bewährungswiderruf (hier: in mehreren
Bewährungwerfahren) wahrscheinlich, ist die Beiordnung
geboten.

LG Karlsruhe, Beschl. v, 1 6.09.2022 - 6 Qs 41 /22

Aus den Gründen: Gem. $ 140 Abs. 2 SIPO liegt ein Fall der

notwendigen Verteidigung u.a. dann vor, wenn wegen der Schwere

der drohenden Rechtsfolgen die Mimirkung eines Verteidigers ge-

boten erscheint. Dies bestimmt sich nicht lediglich nach der im

konkreten Verfahren zu erwartenden Rechtsfolge, sondern es haben

auch sonstige schwerwiegende Nachteile wie bspw. ein drohender

Bew:ihrungswiderruf in die Entscheidung mit einzufließen ("g1. M.y-
er-Goßnerlschrnla-StPO, 64. Aufl. 2021, S 140 Rn. 23c m'w.N.).

Hier liegt dem Besch. ein Betrugsdelikt v. 02.08.2021 mit
einem Schade nvon7z € zut l-asr.. ZurTatzrit stand der Besch.

jedoch ausweislich des Auszugs aus dem BZR zweifach unter
Bewährung, nämlich zum ein€n einschlägig hinsichtlich
der Freiheitsstrafe von 10 M. aus dem Urt. des AG H. v.

16.05.2019 [...] wegen Betrugs in 8 Fällen (Bewährungs-

znit: 3 J) und zum anderen hinsichtlich der Freiheitsstrafe

von 4 M. aus dem Urt. des AG A./L. v' 12.0I.2016 wegen

vorsätzlicher Körperverletzung (Bewäfu ungszeit ve*ingert bis

zum 27 .Q9 .202 I ). Da im letztgenannteq Bewährungwerfah-
ren die Bewährungszeit bereits einmal verlängert worden ist

und im erstgenannten Bewährungsverfahren ein einschlägiger

Verstoß vorliegt, erscheint im Falle einer Verurteilung ein

Bewährungswiderruf in beiden Verfahren nicht fernliegend.

Hinzu kommt, dass gegen den Besch., wie durch den Vertei-

diger tlw. unter Nennung der jew. Az. mitgeteilt wurde und
wie aus zahireichen Mitteilungen des BZR zur Ausschreibung

des Besch. zur Aufenthaltsermitdung ersichdich ist, weitere

Ermimlungwerfahren jedenfalls bei den StAen 25 an der Zabll
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sowie Strafrerfahren bei den AGen E. und Z. geführt werden,
so dass dem Besch. insg. ein erhebliches Strafübel droht und
der Bewährungswidemuf in beiden Bewährungwerfa-hren umso
wahrscheinlicher erscheint.

Dem Besch. drohen daher - u.a. wegen des vorliegenden
Vcrährens - in der Gesamtschau schwerwiegende Rechts-
nachteile, so dass gem. S 140 Abs. 2 SIPO die Micwirkung
eines Veneidigers geboten erscheint.

Gem. S 141 Abs. 1 S. I SIPO war ihm daherAufseinenAntrag
bereits im jetzigen VerFahrenssadium ein Pflichwerteidiger zu
bestellen. Laut Mitteilung des POK X. v. 17 .02.2022 war der
Besch. anlässlich einer Kontrolle vorn selbenTäge am Haupt-
bahnhof in H. weder mit einer Beschuldigtenvernehmung
no ch mi t der Bener n,' n g 9!ge9 Zustellungs-bevollmä-cfu i gfen
(u.a.) im vorliegenden, seiner Ausschräibung zur AuFenthaim-
ermittlung zugrundeliegenden Verfahren einverstanden, Spä-
testens mit der diesbzgl. Nachfrage ist ihm der Täworwurf
eröftret worden, so dass ihm auf seinen ausdrücklichen Antrag
gem. S 141 Abs. 1 S. 1 SIPO unverzaglich ein Pflichwertei-
diger zu bestellen ist (vgl. im Übrigen auch BeckOK-StPO/
Kmucryh,44.Ed., A1.07.2022, S l4l Rn. 4 zum Ausreichen
einer Kenntniserlangung vom Ermidungwerfahren auf andere
\feise als durch formliche Eröffnung des Taworwurfs gem.

$ 136Abs. I S. 1 SIPO).

Im Antrag auf Beiordnung als Pflichwerteidiger ist z,'gleich die Er-
klärung des bisherigen Wahlverteidigers zu sehen, das'W'ahlmandat
solle mit der Bestellung ztrm Pflichwerteidiger enden, so rle"5 di6
ursprüngliche Mandatierung der Pflichtverteidigerbestellung nichr
entgegen*eht (vgl. Schmin, a.a.Q. S 142 Rn.40). Da ein wichtiger
Grund, welcher der Bestellung des vom Besch. benannten Verreidigers
entgegen steht, nicht ersichtlich isr, war ihm gem. S 142 Abs. 5 S. 3
SIPO aatagsgemäß RA F. beizuordnen. [.. .]

Mitgeteilt von RA Jan-Robert Funck, Braunschweig.
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